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EG GRENCHEN: Neueinzonung Erlenstrasse

Die ~wohme~~einde der Stadt Grenchen unterbreitet
dem Regierungsrat den ~~lzonen1ueinzoa~&

~~strasse~ zur Genehmigung,

Mit dem vorliegenden Plan wird das bereits durch Strassen
und Werkleitungen erschlossene Gebiet sUdlich der Erlen—

strasse und angrenzend an die bestehende Bauzone und

Einfamilienhausuberbauung der Wohnzone Wl zugewiesen,
Es handelt sich um eine A±~rondierung der Bauzone im
Halte von ca. 75 a, die im bereits vorgeprüften ~t—
wurf zum neuen Zonenplan enthalten ist, Da keine er

heblichen öffentlichen Interessen gegen eine Einzonung
dieses erschlossenen Gebie-~es sprechen und mehrere
Bauwillige vorhanden sind, rechtfertigt sich eine Ein—
zonung vorgängig zur Revision des Zonenplanes,

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom
4. Februar bis 6.März 1982. Es gingenkeine Einsprachen
ein, Der Gemeinderat genehmigte den Plan mit Beschluss

vom 1, Juni 1982.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgefuhrt,

Materiell ist folgendes zu bemerken:
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Im Gebiet der vorliegenden Einzonung ist das generelle
Kanalisationsprojekt (GKP), Teil Süd, bereits rechts—
kräftig (RRB Nr. 6967 vom 8,12,1981). Die Zonener—
weiterung ist darin auch als Kanalisationsrichtplan—
gebiet nicht berücksichtigt. Indessen haben Abklärungen
ergeben, dass die Einzonung ohne Auswirkungen auf die
Kanalisationserschliessungbleibt, bzw. dass die be

stehende Kanalisation im unteren Teil des Schalen—
steinweges auch ohne Neueinzonung~ ausgewechselt und

verstärkt wei~d~iimuss, Trotzdem i~t ‘~ unumgänglich,
dass das GKP iii. absehbarer Zeit, spätestens aber nach
Abschluss der Gesarntrevision des Zonenplanes an die
neue Situation angepasst wird,

Es wird

beschlossen:

1. Die Neueinzonung 11Erlenstrass&‘ im Gebiet Eichholz
Ost der Einwohnergemeinde Grenchen wird genehmigt.

2. Die Stadt Grenchen wird verhalten, das GKP

spätestens nach Abschluss der Gesamt—Zonenplan—
revision an die neue Bauzonenabgrenzung anzupassen.

3, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft, soweit
sie mit dem vorliegenden in Widerspruch stehen.

Genehmigungsgebühr: Fr~ 200.—— Kto~ 2000—43L00
Publikationskosten: Fr. 18,—— Kto. 2020—435,00

Fr. 218.—— (Staatskanzlei Nr. 302 ) KK

Der Staatsschreiber:
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Bau—Departement (2) HS/uh
Amt für Raump lanung (3), ~tAktenundlen~plan

Rechtsdienst Bau—Departement
Hochbauamt (2)

Tiefbauamt (2)
Amt für Wasserwirtschaft (2)

Kreisbauarnt 1, 4500 Solothurn

Amtschreiberei Lebern, Filiale Grenchen—Bettlach,
2540 Grenchen, ~tl~en,plandossier
~(2)

Sekretariat der Katasterschatzirng (2) ~~~Len,plandossjer
Ammannamt der EG der Stadt Grenchen, 2540 Grenchen,

tun i~INSc~IBEN
Baukornmission der EG, 2540 Grenchen

Planungskommission der EG, 2540 Grenchen
Stadtbauamt der EG der Stadt Grenchen, 2540 Grenchen,

~n.Plandossiers
Ingenieurbüro Beer Schubiger Benguerel, Baumgartenstr, 43,

2540 Grenchen

Amtsblatt Publikation:
Der Teilzonenplan ~Neueinzonung Erlenstrasse“ der

Einwohnergerneinde der Stadt Grenchen wird genehmigte




